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Elcher gestalten aufannöch
fortwährendem Reichs - Lon -
vcnk zuRegenlpurg , im Jahr
1665 . bey Fürnehmung des
achtzehenden Artickels - der be¬

ständigen Kaiserlichen Wahl - 6» pimiAlon , irr
dem Reichs - Fürstlichen LolleZio ^ die Frage >Zs
koro ^ utirmco entstanden , und von 9- bis 16 .
Leptembns darüber getherdigek worden , anbey
aber auch des Hochlöblichsten Ertz - Hauses kn -

vüeZis , wegen der LonnLxion , fast ins gemein
darunter mitgenommen werden wollen : solches
ist bey vielen ausser Zweiffel annoch in guter Ge -
dächtnüß , anbey nicht weniger bekannt , daß die
Berechtigung höchst - ermeidten Ertz - Hauses ,
von dessen damaliger Gesandschaffr , dergestalt
ausgeführet worden , Laß von der zu Nachtheil
derselben gesuchte » Oaulujz in der Lzpitulsnon
( wohinem sie ohne das wenig gehörig war - gb -
Ütsbitt worden . Es hat aber hiedurch gleich -
wol nicht verhütet werden können , daß verschie¬
denen ein besonderes Nachdmcken über ange¬
regte kkjviwzm , und gewisse Skrupel Hintechlie¬
ben , mittelst deren dieselbe sich nicht fürstellm
können , daß jemahl , bevorab in den alten Zeiten

A A da



Da so gar auch das heutige Reichs - übliche Jus

leritorii noch in keiner evnüÜLW gewesen / e»n

Reicks - Stand dergestalt hoch befreyet werden

mögen - daß demselben gleichsam e. ne willkuhrli -

che vspenüentz vom Reich / und beynahe mehr

Line connexio svcislis , mit demselben / als eine

vollkommene Unterwürffigkeit übrig geblieben »
Dannenhero hat auch bey viele «/ dre mrgeMey¬

nung eingegriffen / ob hatten die Oesterrerchee ,
mittelst ihnen so langwierig beygewohnter Ho¬

heit des Kayserthums sich selbst so vortyerlhaff -

tigpriviiegirt ; maffen dann bald daraus derbe -

ruffene Zeverinus cie NonLsmbsnc ) , mit seinem

bekannten 8cripto Ze ilLtulmperii Oermsmci und

Darin » enthaltenem anzüglichen patlu lecunäi

csmtis aufgezogen . Etliche aber / so die That

sechsten , und daß sothane knvilsM eigentlich

nickt von denen Oesterreichischen / sondern von

Denen Schwäbischen Kaysern hergefloffen , rn

keine Abred stellen können , seynd dannoch daraus

gefallen / es mästen zu Auöwürckung , einer so

selßamen Lonäelcenäentz / der Kayser und des

Reichs / eben so seltzame Weege und Mittel ge¬

brauchet worden / vielleicht auch entweder m der

Privilegien anfänglicher Ausdeutung und Übung ,

oder in nachmaligen conürmsnonen wider die

Meynung der ersten conceäenten / der Sach m

etwas zu viel geschehen seyn.
Ob nun zwar dergestalt beschaffenen unglei¬

chen Meynungen / meines Erachtens , durch eme

ledigliche Fürst - llung des , bey und nachher
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Wahl kricierici LgrbsroÜL , als primi Lonce -

ücntis , sich befundenen Zustands im Reich , und

mittelst Anführung der Haupt - und Grund - Ur¬

sachen , wodurch hochgedachterKayser , und das

Reich die Marggrafenzu Oesterreich so hoch zu

begaben sich vermögen lassen , so fort gantz un -

fchwar zu begegnen , und selbige aus der Wurtzel

zu heben gewesen waren : so ist dannoch solches
Mittel auf Seiten geblieben , unwissend , ob es

unter so vielen andern dem Merck gewachsenen
Gründen,für einen Überfluß angesehen worden ,
oder es sonsten niemanden beygehen wollen .

Nachdemmahlen es aber gleichwohl nicht allem

an sich sechsten löblich und wohl getkan , die

Wahrhett in allen Fürfallen und Umstanden zu
beleuchten . - sondern auch für andern die dißfaösige
mdasHeitere zustellen , und ferner zubestarcken ,
dermahleins wieder zu statten kommen darffts :
als ist nicht ausser Weege gehalten worden , sol¬

chem hiemit Vollziehung zuthun . Es ist aber zu
dem Ende die Sache etwas höher , und ab eini¬

gen , noch vor kriclerici LZrkzrüÜT Zeiten , im

Teutschen Reich vorgefallenen Veränderungen

herzuholen . Welchem nach dann hoffenolich
erscheinen wird , daß an Seiten des Reichs die

Noch sechsten sothane privUegis erfordert , und

kein anderes Hauß im Reich sich rühmen könne ,

daß die Seinige dem gemeinen Wessen jemabl

erfreulicher oder ersprießlicher ausgefallen , noch

theurer , als diese Oesterreichische , erworben
wordm .
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." "
2iis imJahrHHs Küyftriiche Haust der ^

Hertzogen in Francken , dem Manns Stammen v

«ach/Mlt Kayftr tteinrica V' abgüngen,vermeyn - t

ten zwar , dessen Schwester ^ Znem Kinder er - ^

fier Ehe , Conrad und Friedrich , Hertzsgen zu S

Francken und Schwaben , Geblüts halben , die *

nächste zur Reichs - Folge zu seyn » Die Stände 8

ober fielen auf l - oMsnum einen Sackstn , von k

Stammen einen Grafen zu Huerfurt lind Smp - r

plinburg , den aber feine hohe Leibs - und Ge - r

müths - Gaaben,theils durch milde HochachtmiA i

Der Kayftr , theils durch glücklich- getroffene Hey - t

rath , zum Hertzogen des völligen Obern und Nie - r

dermSachftns , zu Engern und Westphaleinwie <
es ktenncuZ ^ uceps vor ftinerWahl , und Otto

^l . zuAnfang seiner Regierung besessen , erhöbe » -

hatten . Dieser Kayftr hatte an ehelicher Leibes - ;
Folge nur eine Tochter , die er an Hertzogen Hein - ^
rich den Skoltzsn , zu Baym , Heinrich des

Gchwartzen Sohn , des uralten , aber durch drey - t

rnalige seine veckitution etwas ungtückfteligen
Agi- lsffingischen oder Welphischen Hauses , ehe¬
lich beygelegt , demselben zugleich damit sein Her - '

tzogtbum Sachsen übergeben , und von Reichs

wegen aufgetragen , daraufaber im Jahr uz 8»
in der Rückreise aus Italien , unweit Trient ,

verschieden Sein Tochtermann Hertzog Hein -
reich , auf dessen Grentzen sothane Meldung , de¬

ren er auch beygewohnet , erfolget , bekam solcher
gestalk , wider alle bis dahin im Reich herkömm¬

liche Werft , zwey grosse Hertzogthümer neben
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einander , und wurde dadurch in gerader unzer -

brochener Linien , ein Herrscher von dem Adrm -

iischen Meerschoos bis zu demBalth , und zu der

Teutschen Nord - See , gestalten es mit damahli¬

gen Reichs- Hertzogthümern eine gantze andere

Gestalt , als mit den heutigen hatte . Hiedurch ein¬

geleitet , und in Ansehen seiner Macht , nutder -

gleichen ihm kein anderer im Reich beykame , und

in Vertrauen aufseine , mit dem nachtzverb iche -

nen Kayser gehabte Anverwandschafft stellte ee

sich für , die Kayserliche Würde könte,hm Nicht

wohl entgehen . Weiche Hoffnung noch mehrers

zu befestigen , er auch die unter seines Schwleger -

Vatters Verlassenschafft , gefundene Reichs -

Kleinod , so bis aufÄMmunäum , die Kayser aller

Orthen hin pfleglich mit sich geführt , zu semetr

Händen genommen . Jnmassen er aber in seines

Echwieger - Vatters Welschen Krieg - Augen ,
durch etwas angebohrne Hochsinnigkeit , stcy

nicht wenig Fürsten zuwider gemacht,und insge¬

mein wegen seiner , bis dahin im Reich nie gesehe¬

ner , und mit ziemlich gewalthätiger Art von

Handlen begleiteter Macht , verdächtig war , ee

auch zumalen fast niemand um die Wahl - Stim¬

men mit guter Art zubelaugen gewürdiget : fände

er sich allerdings hinter denAnschlgggesetztmidem
der Fürsten Meynung aufvorernannten Hertzo -

gcn Conrad zu Schwaben gelautet . Solches

war Hertzog Heinrichen ein Verdruß rcherStosi ;

widersetzte sich derowegen sothanerWahl/lchal -
te sie einseitig , und weigerte sich , die vorenthalte -

Ä 4 ES
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ne Reicbs --Kleinod , ausfolgen zu lassen . Die k

Cache wurde aufemenTag nachBambergver - t

anlaßt , allwo zwar die Sächsische S tände durch r

Vermittelung der verwi - tibten Kayferin Ri - t

chensa , deren Erb - Untertbanen sieznmTheilwa - l

reu /steh zu demKayser,aufgewlffe Massecheque « l

rneten , Hertzvg Heinrich aber zu erscheinen sich l

weigerte . " Ob nun gleich dieser anderwärtig auf i

Regenlpurg beschieden - worden , sich auch geltet - i

let , und endlich die Reichs - Kleinod ausgehän¬
digt , sieb dem Kayser zu unte : werfen verlanget , s
und Gngd gesucht : wäre dock bey diesem , der des -

Hertzogen Hochmutb und mißbrauchte Macht

gedampffet leben , auch vielleic - t die reinem Hauß !
und ihme sechsten , wie auch solchen der Francki -
schen ? «sikr - tat von Kayser l - orbsr - Q und denen '

Welchen zugefügte Drangsalen wiedersiatten
wvlte , kein Gehör zu finden . Derowegen be¬

schriebe er so fort die Fürsten nack Würtzburg ,
Mt Zustimmung deren , er den Hertzogen IN die

Acht erkläret , auch gleich darauf zu Goßlae bey¬
der Herhogtbümer entsetzet . Sachsen verblie¬
be jbm zwar in Handen , um weilen der Kayser
nicht Macht genug gehabt , selbige Stände diß -
mabi von ihm abwendig zu machen , Massen sie
auch nicht dem Hertzogen , sondern seiner Ge¬
mahlin angehurig waren ; allwo er jedoch et -

wann em paarJabr beruach durch den Todt ent -

rucker , kurtze Verweilung gemacht , und seinen
nocb minderjährigen Sohn , gleichen Nahmens ,
welchem hernach , wegen sonderbarer Begeben -
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Ä bett ^ r ' Zm^medes Löwensbeygelegt wor -

: r- den , zum Nachfolger hinterlassen . Dlsem ver -

-ch pachteten sich so fort alle Sachsen , als ihrenna -

Ki- türlichen Erb - Printzen , mit so beständigem Wu -

»a- len , und Anbängigkeit , daß ibme zu Lieb , und chn

ie « bey seinen Mütter - und Großmütterlichen Lan -

ich den zu erl- alten , sie nicht ermangelt , sich auch de -

mf nen Kavserlichen Zumuthungen , mit Gewalt zu

A- widersetzen . . ^ ,
in - Was aber das Hertzogtl - um Bayern belan -

et , get , hatte der Kayser mit selbigem inzwischen an -

) es derwartige Verordnung gethan , und es lemem

cht Halb - Vruder von Mütterlicher Seiten ,Marg -

mß grüf Leopolden von Oesterreich , des H. Leopolde

cki- Sohn aufgetragen . Dann beyde waren von

ien vorangefühtter Agnes , Kaysers üemrc '

ren Schwester , » ennci iv . Tochter , zu Welt ge¬

be- bracht , welche erstlich aus vätterlicbem Befehl

ra , dem Schwäbischen Grafen Friederich von Ho -

die henstauffen , der auch damit zum Hertzogtbum

ey- Schwabem gelanget , nach dessen tödtlicher Ent -

lie - Wendung aber , aus brüderlichem Willen,dem

i ^ eopoiNo die eheliche Hand geborten . Aus dem

)iß, ersten Band waren die bereit erwehnte Conrad
'

sie der Dritte Römischer Kayser , und Friederich
8e - Hertzogen in Francken und Schwaben , aus dem

et - andern aber Leopold und Heinrich , Maßgrafen
mt- zu Oesterreich , und darausHertzogen in Bayren ,

nen wie auch Conrad Bischofs zu Paffau hernach

ns , Ertz - Blfchoffzu Saltzburg , und Otto Bsschoft

>en- in Frevstng ( derfüranderndiejenVerlaufburch
,it , A r t « » °
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seine Schrifften , bis auf uns gebracht ) entspros - cls

sen . Marggraf Leopold befasse das Hertzog - N-

thum , doch nicht allerdings ruhig , nur bis in das w!

1142 . Jahr , in welchem er das Zeitliche gesee - cs

Knet ; deme aber derBruderMarggrafHeinrich , li ^
aus KayserticherBrlehnung , nicht weniger dar¬
innen , als in der Marggrafschafft gefolget . Die - i

fer liesse sich Getraud , Hertzog Heinrichen des ^
Löwen Mutter , und Kaysers l - orbsrü Tochter , bc

aufKaysers Lonrsck Unterhandlung ehelich ver - g«
pflichten , Zweifels ohne in Absehen , auf den Falk se
Heinrich der Löwe ohn Leibs - FolgNerfiele , durch ch

sie auch zu ihrem Erb > fälligen Hertzogchum ^

Sachsen zu gelangen . Dieses zwar ist in Er - H

manglung mit ihr erzeugter Kinder fehl gefchla - zl
gemmassen sie auch nicht lang mehr gekebet . Doch E
vervliesie er nicht allein in Lebzeiten Kayser Con - ri

rads , aller von Heinrich des Lewen Oheim , Her - H

tzog Welchen , gemachter Sprüch und Anfech - n

Lungen ungeachtet , bey dem Hertzogchum Bay - v

reu : sondern hatte auch noch vor seiner Ver - st
Mahlung , durch gedachter seiner nachmaligen i>

Gemahlin , und des Kaysers Vermittelung , so u
viel erhalten , daß Heinrich der Löw sich aller sei- st
ver Rechten und Zusprüch darauffeyerlich bege- st
Leu . Weilen solches die Befugnüß des Marg - d

grasen nicht wenig bestarcket : ist kurtz hiervor er - t

wehneter Fürstlicher Historien - Schreiber Orco i

krmlmAenlis selbst darüber zuvernehnsm . IMPL - s
rsror non mulro poii äsxoniam mzcetlus ( sagt i

er o». /. 7. c. 26 . ) clstä in uxorem viäuL vu - s



des Ektz «- H<ms«s Oesterreich . rO

c->8 I ^Lnrici , woibäNi lmperstoriZ , 6iiä l' rätri sucs

Mnrico ^lsrehioni , pgcem cum omnibus Zsxo »

nikus kecir , eiäewgue ^lsrcb oni dloricum vu -

cztum , quem corcküo mstris . Oucis blenrici 6 -

Iiu8 jsm conccLt .

Als aber Kayftr Conrad der Dritte , im Iahe
iisr . diese Zeitlichkeitverwechslet , und dessen
Bruders Sohn der tapffere Hertzog in Schwa¬
ben bUclesicus Larb ^ross ; M das Reich gelan¬

get : änderte sich der Sachen Zujland , weilen die¬

ser Kayser mit beyden strittigen Theilen in glei¬
cher Gesippfchafft gestanden ; mit Heinrichen zu
Bayrn und Oesterreich zwar , als dessen Halb¬
bruders Sohns ; mit Heinrichen dem Löwen

zu Sachsen aber , als Geschwister Kind , Massen

Heinrich der Schwache zu Bayrn , durch Hein¬
rich den Stoltzen seinenSohn , und Judith seine
Tochter , ihrer beyder Anher gewesen. Weilen

nun Heinrich der Löw , nachdem er inzwischen zu

vostbaren und männlichem Alter gelanget , auch

seine Mutter Todtes verblichen , weiß nicht , aus

wasUrsach , seine Sprüche überBayren wieder¬

um auf das Brett gebracht : hatte ihm der Kay -

sers nicht nur Geblüts halbengern geholffen ge¬
sehen , sondern machte dabey auch keücxion auf
den von den Standen bey seiner Wahl geführ¬
ten Zweck , in dem sie, mit bis dahin nicht pflegli¬
cher Hindanletzung des letzt - abgegangenen Kav -

sers hinterlassenen Sohns , Jhme Friederichen
ihre Sticken zugelegt , damit er , als beydeuHau-
sern , dem Oestrrreichischen und Welphischen
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deren Mißhelligkeiten das Reich so lange Jahr kni

in Unruhe und Widerwärtigkeit gehalten / mit 6«-

Geblüt so nahe zugethan / selbige vergleichen , nai

und dem Reich in den innerlichen Frieden dadurch Th

wiederstellen folte; welchem des Reichs in ihn sell
gesetztem Vertrauen / er ein Genügen zu thun be- ge>
dacht war . Wer das , triebe ihn nicht wenig sei- ein

ne eigene Ehre und grosser Muth indeme er sich da

des Reichs , in Welschkand und andertswv ent - kö>

wendete Länder , wieder hierdey zu bringen , gleich füs

Anfangs seiner Regierung sürgeftßet , hierauf wi

aber , ohne im Reich wieder befestigte einheimi - I ,
sche Ruhe keine Rechnung zu machen hatte ; zm de

malen ihm die zwey mächtige Helffer zu Bayrn ab

und Sachsen,deren keineraus Beysorg fürdm ge
andern , sich hätte von Hauß sicher wagen därsi he

fen , entgangen seyn würden . Endlich erwöge ge
auch der Kayser , was für einen Zuwachs seinem cu

Nahmen und Nachruhm und was für ein Anst - C

Heu und Hmkoritat er seiner noch blühenden Ju - w

gend , und neu - angehender Regierung , in und m

ausser Reichs beylegen würde , wann er eine dem 2
gemeinen Hepl und Wohlstand so nöthige und d,

vorträgliche , aber auch schwäre und fchlüffrige V

Streithinkegung glücklich errichten folte ; von
welchem allen bey Oktune krilingense hin und ^
wieder in seinem' zweyten Buch , äe Kebus ge - si
N- 8 knäerici das mehrere zu lesen . a

Durch so viel nachdringliche Antriebs - Grün - tz
de veranlasset , thäte der Kayser sorgfältig und b

eyferig zu der Sgch » Lrar Mulm Lerenillimi h
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M knnc p! 8 gnxietss , sagt übermahl Otto knliNALN -

mit Ksiö . c . 7. Er beschieöe gleich in den ersten Mo -

en, nathen seiner angetrekkenen Regierung beyde

rrch Theile für das Reich nach Würtzburg , um dre -

ihn selbe rechtlich oder gütlich von einander zu brm -

be- gen , wobey Heinrich der Welffaus Sachsen sich

sei- ringefunden , der auf allen Fall versichert war /

sich daß er mehr nicht , als bereit geschehen , verkehren

mt- könte . Heinrich der Österreicher aber , hielte

ei » für besser - , sich zu entschuldigen . Der Kavsev

-auf wiederholte , die Tag - Satzung nächst - folgendes
Mb Jabr auf Ostern nach Bamberg ; allwo zwar

zu- beyde Hertzogen erschienen, der von Oesterreich

iyru aber , wie vorhin , für Gericht -zu stehen sich entzo -

) m gen , um willen er nicht ordentlicher , und Reichs -

ach herkömmlicher Weiß für das Recht vermeynte

»oae geladen zu seyn. Dergleichen Ausgang gediehe
iem auch denen Handlungen zu Regenspmg und

nse- Speyer , so noch selbigen Jahrs unternommen

Ju , wurden . Sintemalen aber dem Kayser der null¬

und mehr unumgängliche , als eydlich beschworne
) em Zug nach Italien zu nahe kam , und er daher »

und dem Handei kurtzum abgeholffen sehen wolte :

-̂ige Nahme er vor , den letzten Versuch zu Goslar
von auf einem Lahmgelegten allgemeinen Reichs -

und Tag zuthun ; allwo , weilen Heinrich der Oe -

As- sierreicher , von seinem vorigen Einwenden nicht

abzutreiben war , er in Lonrumscism des Her¬

um tzogthums Bayern verlusir' gt erklärt , und fti -

und diges Heinrichen dem Sächsin zu erkennet wor -

lmi dtsi . Glko kriünI . . N. at . e . 7 . 9 . V
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Ob nun zwar der Kayser biedmch so viel er¬

halten , daß wenigst die eine der streitigen Par¬
theyen , als Hertzog Heinrich der Löwe mit ' seimn
Sackftn demselben über die Alpen gefolget : war
doch dem Handel im Grund wenig damit gehvlf -
fen , indeme Heinrich der - Oelierreicher dem
Urtheil Vollziehung zu thun weigerte , ihme auch
die Bayrische Land - Stande meistlich zugethan
verblieben ; über das sein Anhang , von den Für¬
sten im Reich , nicht gering war , deren ein ziem¬
licher Theil ( recenlLr proiatz in tarn magnum
krincipem lententM , Le ex b nc ob ortum non

xarvum sliorum prmcipum murmnr ' , sagt Otto
crt. c, den Ausspruch gantz nicht bist

lichte . Der Kapser setzte inzwischen seinem Vor¬
haben in Welschland nach , und dampfftemeisi -
lich , was sich ihme in den Weeg zu legen vermas -
se. Er könte jedoch dißmahl weder die aufrüh -
rische Römer , noch die Mayländer bändigen ,
Noch die Normanmer aus Apulien und Cala -
brien vertreiben , weilen die zwar steghaffte,ader
auch durch ihren Sieg geschwächte Armee,durch
keinen Nachzug aus Teutschland entsetzt wurde ,
als welcher wegen anhaltender einheimischen
Unruhe , und übler Zusammensehung der hinter¬
lassenen Stande , fümebmlich aber , weilen das ^
an Italien nackst - aelegene , und darum den Kay - §
fer zu lecunä - ren bequemste Bavren wenig dazu ,
thäte , nicht folgen wolte . Dieser Ursachen langte z
er im andern Jahr seines Römer - Zugs,zwar mit ,
dem Nachruhm vieler liatklichen Thaten , aber
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Nur mit halber Verrichtung , und einem zerriffe -
NM Heer , wiederum über das Gebürg herüber .

Er muste aber bald vernehmen , daß nach , einem

Ruckwenden es in Italien vieler Drtm den alten

Trieb gegangen ; und ob er zwar den Zug zu wie -

Lerhohlcn zeitlich entschlossen : begriffe er dannoch

Zantz wohl , Daß so lange der Bayrische Hände !

Nicht geschlichtet , alles den vorigen Weegssaufferr
würde . Hingegen polte der bisherige Besitzer ,

sich weder durch die Billlchkeit noch durch die

Roth gehalten ermessen , seiner Veruttheilung

Latt zu thun . Der Kayser selbst schiene, seinem
m LoirtumsclÄM gethanen Spruch nicht âller¬

dings zu trauen , indeme er , der doch Richter ,
und seines Richterlichen Urtheils oberster Lxecu -

wr war,sich erniedrigte , einen Mittelweg zu er .

Meiffen , und das von ihme feyerlich eröffnete Ur¬

theil auf die Seite gesetzt, die Partheyen noch .

Mahls zu gütlichem Vergleich zu veranlassen , und

zwar Hertzogen Heinrich den Oesierreicher , ei .

zener höchsten Person dahin zum zweytenmahl

M behandeln , krwceps sä wmiüsriz remeZNL

Oomicilirt , alloHuimk m corrünio ieAlIbsnen -
sium patruum suum Ulsnrieum vucem , M ei 6s
rrrnlbÄione fzcienüz cum sllero stlemico , czur
zam ( ut öiÄum eÜ ) vucsrum Lzvsri « ^obtique ^
rsk , perlusiierek . Lu , 6um ilie tum non scguis .
sceret : iterum slium , ezu « eum luper eo °
üem neZolio per inkernunriLS convenirer , in

VsiozriL versus conümum Loemomn ) cvNllj -

tuik Lee, cüm mujris moöis 26 trsnl - Zenöum
N0Sr
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nss , gur meäiLtorum chi vic « tuu ^ ekÄMur , ope » U

rsm clsremus : jnfüÄo aäkuc negot o ins ^urNi M

sb rnvicem sepzrati lumus , spricht abermal Orto He

krilmgenlis , so auf Kayserliche Veranlassung , ur

sich bey seinem Bruder dazumahl als ein friedlü en

cher Werckzeug und Unterhändler gebrauchen gc

lassen , aber bey Diesem wenig Danck darüber gr

weggetragen zu haben scheinet , weslen sie nicht de

einmahl Abschied von einander genommen , er m

demnach desto gewisser und unpartheyischer von re

der Sache schreiben können . de

Diesem nach , hielte zwar der Kayser darfur , - 1

weniger nicht thun zu können , als seinem Aus » sp

spruch die endliche Vollziehung wiederfabren zu de

lassen , wie er dann noch selbiges Jahr zu Regen - ^ ! »

spurg,Hertzog Heinrichen dem Löwen , den Be - m

sitz des Hertzogthums , Mittelst von dessen Stan - kr

den verschaffter Huldigung eingeräumet . Daß b.

aber das Land dannoch guten Theils an denen lo

Oesterreichern gehangen , erscheinet ab dem , daß »

man sich der Städte endlich verpflichteten Treu /L

nicht genug versichert gehalten , wann sie nicht

auch durch Geißeln befestiget würde , propres ru

kowLAO Le S3cr3menro 6bl o' oüZsn . di

tur Lc cives non folüm juramento , seä etirrM , b<

ne ullsm vacillanöi potettglem bsbersnt , vsäi . ri

dus obsirmsmur , /ür / c 2F. Daß auch dessen a ^ 3'

len ungeachtet , Heinrich von Oesterreich , gleich-
wohl noch einen ftarcken Fuß im Land behalten , Nl

und theils Meister davon geblieben : ja , daß auch a

der Kayser selbst dem Bestand seines gefällten g



Dss Srtz - Haufts GesterreLch .

' S. UtthkiSs / Und dessen nunmehriger Vollziehung ,
rzn noch dazumahl wenig Kraffr zugemessen , sondern
rto beydes dem Gegentheil mehr zum Schröcken ,

g , und als ein näheres Mittel selbigen zu gütlicher
) ln endlicher Abkunfft zu vermögen , als aus Unum -
) en ganglichkeit des Spruchs , und klarer Berechtig
der gung halben fürgehen lassen , solches erhellet aus

cht Seme , daß über solches alles er dennoch nicht er «
er müdet , seine gütlicheOKcis bey dem vonOester «

wn reich nochmals und wiederum eigener Person in
den heiligen Pfingjl - Feyettagen des gefolgten

lr , r i s 6. Zahrs , und zwar in der Nahe von Regen «
§s» spurg einzuwenden , und den Vergleich zu trei «

! zu den - Es lji ihm auch dieftsmah ! endlich gelungen ,
en- ? Wpersr «r gcl Lssväriam recliens sie kentecolieL

) e» in guoärm callro Ottonis kslarim privstus «rar ,
kroxims üe kinc leriä rertis non longs 3 civitAL

>aß R- rUi - bonZ pZkruum suum Ncnricum rlucem 3! -

lerl loguens , Z6 tELZÄionem cum sltero itiäem

,aß dlenrico fscienclsm , ruuc clemum inclinsvit .

WU /ürlleur ry .
ichk Die Vergleichs »? unÄen wurden dazumahl
res «och in der Enge gehalten , zweyfelsftey , weilen

zn- der Kayser , Massen es der Erfolg hernach gege -
m, den, mit einer so erwünschten Zeitung und Ver -
,<li. richtung , das versammlcte Reich , auf offenem
A Reichs - Tage erfreuen wölke »

ich, Solches fügte sich im nächst darauf ei' ngefalle-
en, nen Monath September ebenfalls zu Regenspurg ,

uch allwo der Kayser mit seinem Vorhaben in Ge -

iteu genwart des Reichs Herfür gebrochen . Lunöiis -

Ur,
'

B l ' ro -
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kroreribus . virisgu « msgnis sccurremibus , con - 1
süium guocl jsm äiu secretü retentum celsbatur , ,

pubücsmm eii . /M . csp . 2- .̂ Die Vergleichs « j
Bedingnüssen fanden sich folgenden Lauts :

1. Solls Marggraf Heinrich zu Oesterreich ^

sich all seines Rechtens , Besitzes und aller Zu« <

spruck auf das HertzogLhum Bayrn begeben / ,
vnd solches mir allen vcpengemien dem Kayser ,

Zustünden , und dessen Handen stellen . , 1
r . Der Kayser solle so fort Heinrich denLo « s

tven , HertzogenzuSachsen damit belehnen : als«

dann r

z. Solle Heinreich der Löwe den Kayser , die z
Maragraffchafft Oesterreich , und die jemgt :

Bayrische Grasichafften , in denen Anfangs

das Land ob der Ennfi bestanden , als auf gewiß ?

Maaß vepenclentzen des Hertzogthums Bayrn , j

alfobalden wieder zurück antworten , und sich al-

1er Rechten , vepenäentz , Lebn- Herrschafft j

Ober - Bottmäffigkeit darüber begeben , uns :

verzeyhen . <

4. Solle der Kayser sothane Stuck zum ernein <

Hertzogtkum erheben , und

5. Dieses HertzogLhum hinwieder dem Marg « t

gras Heinrichen und dessen Nachkommen zu ei« l

nem unmittelbahren Reichskunckel - Lehen aus -

tragen . '

6. Wofern dieser Marggraf , und nunmeh ! ,

Hertzog Heinrich , ohne Leides - Folge abgiengs , ^

solle chas HertzogLhum mit eben diesen Rechten ,

seiner Gemahlin, wann solche überlebte , heimst ! '
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-on- An . So aber beyde ohne ebliche Leibs - Erben
wr- verfielen : solts ihnen frey sieben , das Hertzog- -
chs< thum wohin , und wem sie wollen , zuzuwenden .

7. Solle in sothanem neuem Hertzogthum
Oesterreich kein Stand des Reichs , über seine

Zu- « twann darinnen gelegene Güter und Untertha¬
nen - nm , ohne der Hertzogen Verwilligung eine )u-
wser rjzckÄion zu üben , befugt,sondern alles , was m

, sothanrnBezisrck begriffen , der Hertzogen Ober -
t Lo- Bottmaffigkeit unterwürffig seyn.
-als - 8. Gölten die Hertzogen von Oesterreich fü-

. Whm aller vepenclentz vom Reich , Loch in fol -
r, dit Zendsr Ŵ aas entnommen seyn , daß sie bey der
migl Lehenbarkeit und Treu gegen Kayftr und Reich
arW . zu verbleiben , auch wann ein Reichs - Tag inner
wißt sen Gräntzen des Hertzogthums Bayern ausge -
ayrr, schrieben würde , dabey zu erscheinen,umvon des
h al- Ueichs Besten , neben andern , handlen und ra -
i um rhen zu helffen , und endlich , wann ein Reichs -

um Aug in der Nähe von Oesterreich vorfiele , alsöaE
allein und stuften nicht , dsmReich die gebühren -

ine « Le- Hüjf an Volck zu thun gehalten seyn.
Dieser Vergleich ist der Ursprung , die Wuch

»arg- tzel , und der Grrrnd aller OLsterreichischen Nr- vi -
zu ei- lezien , auf welchen die hemach gefolgte Kayser

E die ihrige nicht so sehr gebauet , als nur, ( bis auf
etlich wenige Zmpl - mionLZ ) dieselbe erläutert .

!meh> Mein weniges Urtheil hat oben davon gelautet ,
engt daß so lang Teutschland stehet, im Reich niemahl
hm , einige privile ^en, so demselben erfreulicher oder
nstÄ B ? ersprieß -
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ersprießlicher gewesen, oder von dem scheuten

theuer erworben worden : ertheilet seyen.

Dann was für Freud und Vergnügung , der

Mauser und das Reich darüber geschovffer , zeu¬

get abermal der in Versöhn beygewesene Ono

krchnxenlis , in vor oMngesührtersemerHistorl ,
L. §. krreponebst hoc knncevs omwdus worum

« ventuum lucceEbu » ; daß der Großthatrge

Kavser kriöencus LsrdsroL . diesen 1o muhe «

samlich erhandleten Vergleich über al,e seme

vielfältige und Weltberuffene Knegs - und Frie¬

dens - Thaten geschähet . Er sagt ferner c. Z2.

Daß ebenderselbe aus sehnlicher BeMerd diesem

Merck ein End abzureichen , eigener Person , ne-

bensi allen anwesenden Reichs - Fürsten Mar^
gras Heinrichen von Oesterreich zwey Meü von

Megenspurg ins Feld entgegen geruckt , und allda

unter freyem Himmel die furgefttztebolr umtaten

verrichtet , so dann fröhlich wieder nach Regem

svura aekehret , vebinc krincipe

A pmmo suo ) in csmpum

occurente , msuedat enim ille sä äuo Veutom -

csmMsris , kub pspiliombus , cuutt . s procenbus
virisuue msenis sccurenübus , consürum , guoü

ism äiu secrslo retenwm celsbawr , pubbcstum
«ll 8cc. Itsgue sä civilstem juxts czuoä prseop -

esverst , terminst » controverlis lKtus reäm « -

Er schreitet weiter , und spricht an eben dMw

Ort , daß von selbigem Tag an , em solcher Fue

und allgemeine Freud im Reich entstanden , daß
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n darüber zu nennen , Porto tanta ab eo Nie usgue
in prselenrem , toti l ' rznlalpino pzcis jucunciitss

)^x arr-lit Imperio > ut non lo ! üm Imperator Le ^ u »

A-.>tii . is, leck L Pater patrise jure Zicatur knäeri .

Hko cus . Der Hertzog in Böhmen , der sich nickt M

>ri , hoch gehalten , die Vergleichs - Artickel dem Ruch

im ßu eröffnen , wurde nach eigener Meynung , noch

j §e selbigen Jchrs zu Königlicher Würde erhoben »

hE« Frr - iencr , Parts r . cLro- rrci L

i «» / >eüero r »rer 5cnproret Zier. 6er « M. sM , ret-r--

t «m. ^ laäe ^ lao Illuliri vuce öokemiT sen -

22 tLNtism promulZants Luc. Lt pMiö püst : Loäeai

^ anno Maäerlaus l ) ux LokemiT murato ab ! m-

xeratore äiMltatis nomine in lieZem Lokemo -

rum prxücitur . klaclevicus der Lontinuator Ot -

tonis krilinZentis sagt gleich in den ersten Wor -

tda ten seiner Histori , es habe darauf in Deutschland
das Ansehen gehabt , als ob neue Menschen /
und ein neue Erd erschaffen wäre , ja , als ob

' .L. der Himmel selbst milder und fröhlicher ansetzte -

^ NL. La äenigue pax in Lsrmania erst , uk mu -

»ati Kamines , terra alia , ccslum iplum moliiusmi »

bus tiusgue vicleremr .

. od Aus eben diesen Worten , und ab einer so un -

rum gemeinen Freud , und Hochschätzung Kaysers
kriäerici dabey glücklich eingewendeter ( Lwrg -

'«fc. fält und Mühe , ist auch die Ersprießlichkeit und

>s,n, der ungemeine Vortheile so dem Reich mittelst
L fothaner gütlichen Beylegung , und darinnen

daß bedungener Oesterreichischen privileg - en wle -

inds derfahren , abzunehmen ^ als deren erste Wur -

darr
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rkrmg die Wiederherbeybringrmg des so lange T
Zeit vorher aus Teutschland gleichsam verbanm Ä
ter » Friedens gewesen , Oräm - ao in MemsnniL m
xZrtibus tnmmä prucisnu ?. Imperio , tsts terrs ü-
1s jsm inuütatsm Le 6iu mLvgmrsm rrMguillits - vi
rem sZebst . LZ öenigus psx in Lermsniz e-
rst , ur mürarl Komm«s " §re . sagt jetztGemeldt « rn
maße » ksäevicus - Und d aß der vorherige Unftied ch
« us sothanerZwiespalt wegen desHertzogthuAs is
Bavrsn entjiandsn : zeugt ConrsZu « ?Wb- >. s vr - es
ipertzLnüs F«ö Sia ' erico JaröawFÄktmr in ttt - ei
bus Znnis primis P3LLM reformavit in-- u
ter Principe LleM3nn ! W, gus vsläe lurbstgtue - tz
rat , propwr vucstum Isvsr « L Äxoni » » 6c »1 je
tupra äclcriptum ett. . So bekäme auch der , li
Kaystr und das Reich dadurch die freye Hand f<
die Königreich Italien / Pohlem undArelatL/auch f<
Die Wendische Völcker zwischen der Elb und O- u
der , wiederum herzuzubringen ; anderer grosser d
in - und ausserhalb Michs verrichteter Ding zu- l-

geschMigen » poü liKL cunÄL libi subjuggvit Im- v
xerZtoris kriäericj potLNtia , sagt das 6üro ». N

^AFs»/s WÄW Mtr/2 . r
Um nun fernere anhersfürstellig zu machen/wie L

theuer diese pnvüLZM damahliges Haust von c

Oesterreich MksMMLn 5 wäre eine ausführliche r
Nachricht zu erstatten , wie es vor Alters mit de - ' l

mn HertzogOLmern im Reich beschaffen gewe - «

fen . Solches leidet aber die Kürtzs nicht / und ^
kommt allhier nur so viel anzuführen / daß zu i

Zeiten der Merovmgischen Könige das gantze l

Teutsche
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Ves Eetz - Zäufss GestekMKi ZK

Deutschland diffeiten Rheins bis an Ungarn ,

Böhmen und die Elbe , nur ,n vier Hertzogthu -
wem , als dem Fränckiscken , Schwäbischen ,
Bayrischen und Thüringischen , gleichsam als m

vier grossen Creyssen besianden , deren Hertzogen

Gewalt so unmäßig gewesen , daß sie zumehr -

malen sich in vollkommene Freyheit und Mäepen -

äenN zu erschwingen unterfangen , auch zuweilen

ihre ^Gewalt einer Königlichen Gewalt vergli¬

chen worden . Welchen Ungelegenherten zu

entgehen , OroluZ ^srtellus , pjpinus örevis ,

und crro ! us, ^ LAnus , nach und nach , alle Her -

tzogtbümrr durch dasFränckische Reichdch - und

jenseit Rheins , so wohl in Teutschland , alsGal -

Lien abgethanj herentgeaen aber die ors dahm

selbigen bottmässig gewesene Grafen und Graf -

schafften , unmittelbar bey dem Reich gelassen ,

und aus jedem Hertzogthum eurem oder andern

der Grafen , so auf denGräntzm des Reichs ge¬

legen , um allerhand möglicher Zufällen willen,so

vielvon ehemahliger Hertzvgen Gewalt eingeräu¬

met , daß sie auf etwa mit den benachbarten Na¬

tionen entstehende Hände ! , gegen selbige des

Reichs Angelegenheit zu beobachten , fumemlich
aber auf unversehens Kriegs - Gewalt die ande¬

re ihre Mitgrafen aufzubieten , und felsige gegen

den Feind zuführen berechtiget waren , welches

aller Marggrafen des Reichs erster Ursprung

und eigentliche Obligenheit gewesen. Aber

Durch Versehen der letzten Carolmstchen , auch

Lurch allzugroffe Mild der Sächsischen Aayser

B 4 ^ UNO
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und Könige , bevorab da man in einer Persoh » s
viel Grafschafften zusammen kommen lassen , ge - !

langten die vorige Teutsche Hertzogthümer ne - °!
den dem inzwischen congueibrten Sächsischen l
von neuem empor , zwar,wie es sehr wahrschein - s
lieh ist , mit einer der vorigen nicht in allem gleicher l
Gewalt der Hertzogen , herentgegen mit Erwei - !

terung einiger derer Grantzen , und waren für an - r
Lern das Bayrische und Sächsische mächtig und r
weitschichtig , aus welchen dieses letztere endlich s
den heutigen gesamten Ober - und Nieder - Säch - s
fischen Crepß ( einen Theil Thüringens und der l
Marck ausgenommen ) und von dem Nieder - t

Rheinischen das gantze Westphaken begreiffem i
Der Bayrische enthielte all dasjenige , was von -
der Adriatischen See an , gegen Aufgang und '

Norden , den Sclavonischen , Ungrischen und
Böheimischen Grantzen nach , diß - oder jenseit '

der Donau sich bis an das Vogt - Land erstreckt ,
'

gegen Niedergang aber Francken und Schwa¬
ben , gengen Mittag das Trideminische und ande - !
re Theil Italiens , und die vorbemeldte Adriati -
sche See bestreichet ; in welcher Gestalt es bis zu
kriäskici kzrbzroL Zeiten verblieben , ausser
daß villeicht Körnten zeitlich davon Egetrennet
worden . Nicht ohne ist es , und sonderbar zu be-
mercken , daß nicht alle in sokhanem Bezirck be¬
griffene Stande denen Hertzogen mit gleicher
Uuterwürssigkeit , sondern einer enger als der an¬
der , alle jedoch durchgehend mit einiger Wicht ,
BottMüssigkeit oder l ^elsston und ktgpporc , sie
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ch» sey gewesen , von was Art sie wolle , unter andern

ge- die Ntarggrafen mit der Lehnbündigkeit und

ue- Heerfvlge zugethan gewesen , ob gleich solches al -

>en les denselben , nicht weniger auch denen Bischof -

in - fen , an ihrem Reichs - Fürstl . freyen Stand , Ho- '

her heit und Unmiltelbarieit unabbrüchig gewesen »
>ei- Die Bewahrung dessen ist nicht weit zu holen /
m- und wird theils unten bey denen Sokenmtäten ,

md mit welchen der Vergleich vollzogen worden , er -

ich scheinen : theils zeuget es einer aus derjenigen ,

ch- so das bereit mehrmal angezogene , und durch den

vek krekerum herausgegebene ( ikromcon ^ UAU-

er - ttenle 8. vclJlncl ör /ilskX von Zeit zu Zeit com -

en. pilirt , und wie es scheint , um das Jahr r 180 .

>on oder 11so . geschrieben hat , mit diesen klarem

mö Worten , daß vorhin vier Marggraftn , als der

md Oesterreichische Steyrische , Windische , und der

' eit von Vogburg ( welcher letzte den Theil der heu -

Ft , tigen Ober - Pfaltz , so an Böhmen stößet , bis an

>a- das Vogtland besessen,und zu Chamb Hofge -

oe- halten ) vorhin nicht weniger , als noch zu seinen
,ti - Zeiten einige Bischöfe und Grafen , auf denen

zu Hertzoglicken Bayrischen Land - Tagen zu erschei¬
ne nen gehalten gewesen. bucusgue ( a/tem -

xom F' rr ^encr LM' öarvM ^ e,vLM̂ tio - reM M-zr -cöi-L

) gumuor tvlarcbiones /tuliriZe Le 8t/ -

)e- riL , lÜrise , Obambenlis » ( gui öieebsrur 6s

)Zx VockburZ ) evocgti 36 cekdrstionem Luri « vu -

c>8 LgvsriD veniLbZnt , stcut dloiliL Lpilcopi Ax
( lomitLS jpllus terrre kscers «enenlur

sie 2. Wie. Kurh vorher »hatte er eben die -

ey B 5 les
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ses Reckt so die Hertzogen über die Marggraf - i

schafft Oesterreich , und unzweiffentlich auch über l

die andere grübet / ^uriscl - Kionem , eine Bott - l

Massigkeit grnennet / so aber diß Orts zweiffels - l

phne gantz nicht in engem Verstand zu nehmen ist « l

Dann wann man diese ^lsrerie etwas genauer '

in Augenschein nimmt : so weiß ich nicht , ob der - ^

jenige so weit irren sokte, welcher dafür hielte / ^
Daß die nach Oro - c » ^ tgMo wieder von neuem §

entstandene Gewalt der Hertzogen im Reich , so !
viel deren Erstickung über d; e Bischöff und

Marggraftn , betrifft , in gewissen Stücken ( und '

vielleicht nur,reipeAiv - die Lehenbarkeit , und de¬
ren anhängigen Epd der Treu , hie und da auch
rtwann die Vogryeyen ausgenommen ) sich mit
dem heutigen Creyß - vireÄorj - i ? und Creyß - O-
Lrisien Aemtern verglichen , Massen die Crepß -
Ausschreibende undObrisien/fowchl , alsvorAl - ^
rers die Hertzogen das M vo - Mck sä Lomiris ^
circulsriz , ibiäemguL Zirigsnäi , neben der Lxe - '

curion , gemeiniglich auch den bsllico ( wo¬
von auch der Hertzogliche Rahme gesiammet )
hergebracht haben . Wobey aber nicht in Ab -
red zu nehmen , daß die Lxecutions § vor Zeiten
um ein ziemliches runder als jetzo gewesen. Doch

ist nicht weniger nachzugeben , daß dergleichen
LxcLption nicht durchgehend gleich , sondern ein

Stand vor dem andern , und wie angedeutet , die

Marggraftn höher als die Grafen , pnviwM
gewesen . Auch liesse sich vielleicht noch untersu¬
chen,ch die Hertzogen diejenige Bottmassigke - L
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und Gewalt , die da eigentlich die Hertzogliche ge¬
wesen/und mittels deren sie von den Grafen un¬

terschieden worden , jederzeit und durchgehend ,

jure sc NOM! NE proprio , oder aber in etlichen s?äl -
^ len NOMWL LLfsruM regumgue pro poreltsrs

üelLMts exsrcirt . Was mich zu diesem Zweifel
veranlasset , ist , daß ein erfahrner Mann mich be¬

richtet , veüiZiZ gefunden zu haben , daß die wie¬

der angehende Hechsgen Anfangs mr ^ illchkoe

est,Le/eAÄ/err LsWMrMm ) rcr - " genenNLt Wor¬
den / da nemlich ein oder anderer Graf im Bezirck
eines Hertzogthums , aus Kayftr oder König¬
licher LczMMiKon , etliche ) ur », so vorhin der ?

Hertzogen zugekommen , über feine Nachkam
mit Mit - Stande geübet,welchecomissione . ?,
nachdem sieaävttZM 6e ! eZ3ti,wol auch 3ä polte »
ros exrenäiret worden , per sbulum proptcr ZK-

nitZtem Le extrinsscas ümiliruäinem mit des

Zeit für die Hertzogliche MsEion genommen ,
^ und folglich sothanen Willis auch der Hertzogliche

Name zugelegt worden / also dieser ^ bulus end¬

lich unter den letzten schwachen Carolinifchen Kö¬

nigen , oder theils noch hernach , in ein M perpe -
ruum erwachsen . Ich werde hierinnen so viel

mehr bestarcket , weilen bekannt ist , daß die wieder

angehende Hertzogen in den Historien durch ein¬

ander , bald Grafen , bald Hertzogen genennet
werden , und daß in den krivilegiis exempuonum
Las gewöhniich - angehenckte Kayftr - oderKönig -
licheVerbot ! , denen exempm Eintrag zu thun ,

fümemlich gegen dir ^ iüos reZios lautet . End -
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lich weilen die Lxcmptiones vor Zeiten so leicht
von statten gegangen / so gegen diejenige , so ihre
Hertzogliche Gewalt sur « proprio poLclirt hät¬
ten , nicht so vielKrafft gehabt haben würden . Es

gehören aber diese Fragen eigentlich nicht , und
nur in so weitanher , als die Erläuterung , der auf
der Marggrafschafft Oesterreich vor Zeitenge -
Hastteten Bayrischen Lehenbarkeit und vepen .
«jentz , erfordern wollen . Nur dieses fallt noch
zu erinnern , daß über diejenige Grafschafften
( wie dann das gantze Reich in lauter Graffchaff -
ten getheiletgewesen ) so denen Hertzsgen sture
xsttsculZki angehörig waren , und die öffters ein
grosses Theil der Hertzogthümer chiordn - ten ,
beyderley sturiscllMoriss concurrirt , und dem¬
nach selbige von den Hsrtzsgen sure plsnMms
säminittrirt worden . Gleichwie hingegen die an¬
dere Grafen , und Stande , als sie durchgehend
von der Drßogen Gewalt erledigt worden , über
ihre Grafschafften lud Zllo nomme , re ipsö die
Hertzogliche stunsöiÄion erlangt , bis endlich al -
lerseiten das heuntige stuZ lerrirom daraus er¬
wachsen . Um nun wieder in unser Geleiß zukom¬
men , so war dieses der Bissen und gleichsam der
Kaufschilling , womit die Oesterreicher ihre llri -

vlle §! 3 an sichgebracht , nemlich das einem statt¬
lichen Königreich gleiche , und ehemals in König¬
licher Würde gestandene Hertzogthum Bayren ;
ein Stuck von Teutschland , so allenthalben der

Länge und Breite nach , sich wenigst aus siebentzig
Teutsche Meile erstreckte , und also viel andere

Reichs -
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Meicks . Fürsten und Stände aufgewisse Art be¬

griffen ; dessen allen sich die Oestermcker begeben ,

nndnur mit einem desselben mittelmäßigen Theil

über welches sie ohne das Herren waren , und mit

Mich i ' r ' väeKien vorlieb genommen . Wannen -

herv dann gleichwol all diejenige so vielmehr an

M zuhalten hätten,weiche oben gemeldter maßen

fürgeben , die Oestrrreicher hätten sich ihrel - nv ^

ze §>3 selbst zugelegt , wie sie gewolt . rc. mBeden -

cken ,rvie mühesamiich der mächtige,gluckjeelige ,
verständige und großmüthige , auch über semeN . - -

xut3tion so eyferende kriäencus LLwLrollr » sich

angelegen seyn lassen , die Marggrafen von Oe¬

sterreich dazu zu vermögen ; auch wie hoch und

rielmahl sich diese bitten , und endlich fast zwin¬

gen lassen , Wort und etwas Ehr , und em wemg

mehr Inäepenäentz , als sie vorhin gehabt für dir

That,und Land und Leut anzunehmen .

Es ist aber weiter hiebey anzumercken,daß dre

Heri - ogcn zu Oesterreich , durch sothanige ihre

Erhebung und Privilegirung , zu einer sonderba¬

ren Art Teutscher dlanon Reichs - Fügten er¬

wachsen zu seyn scheinen , deren sie dazumal viel¬

leicht die einige gewesen. Dann was zu unsern

Zeiten jus lerriwrii oder die Lands- Fürstliche
Hoheit und Oberkerrlichkeit ist , war damals den

Ramen nach gantz nicht, , in der That über bey

weitem nicht,wiejetzo,belchasten . Und auw die¬

se ist in folgenden Zeiten nur nach und nach bey

denen Reicks - Gliedern eingeführet , und bis ach

nunmehrigen Grad erhöhet worden . D- eOesisr -
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reicher aber haben die ihrige allschon dazumal , ^
lrmul L: lemel , und in höherem Grad , als Lines l

Juris lerritom überkomm,en , Müssen die bis auf '

ein massiges ihnen verliehene inö ^ LnüLutz vom ^

Reich , wie bereit einmahl erwehrtet 5 mit einem ^ ^

dilexulocisli vielleicht nähere Verwandschafft , 1

als mit einer völligen Reichs - Bottmässigkeit ge -
'

habt , und noch hat , und die Lehens - Wicht , neben '

der Schuldigkeit einem andern treulich rathen zu ^
helffen , und demselben in gewissen Fallen mit ^

Volck zu zuziehen ( wozu fast allein die Oesierrei - ^
chischen Fürsten gehalten verblieben , im übrigen
aber inäLpenäem worden ) die ( ZMütät eines
Bunds » Verwandten so gerad nicht aufhebet .

Noch weiter kommet hisbey zu beobachten - j
daß all diejenige , die sich nach derZeit in Italien ^

und dem Königreich Arelat , auch jenseit Rheins ,
und sonsten der Bottmaffigkeit des Reichs völ¬

lig , oder bis auf den dlexum quslr locislsm , und
die Lehenbarkeir entrissen solches durch Ulurps -
kion gethan . So gar das Jus lHwru,wie es ^

heuntigen Tags beschaffen , ob es gleich durch
das Herkommen , die LonNitMiones Imperü , und
die Kayserliche Wahl - Op! tu ! 3tmnL8 nachmals

befestiget worden , und dahero mit höchstem
Recht dabey zu verbleiben ist , hat feinen Ur¬

sprung und Wachsthum grossen Theils der

Ständen selbst - mächtigen Zueignung , unter

schwachen , oder mir Römischen Handeln ver¬
worrenen Kaysern,oder Stieftattern des Reichs ,
oder aber , und zwar fürnemlich , unter den grossen
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ZnkerrcZno heimzuschreiben ; dahingegen dieOe -

sterreicher ihre L^ Lmpriones und Herrlichkeiten
denen ausdrücklichen cionceKonLus der Kayser
und des Reichs - ja deren bittlichew Verlangen ,
und äusserstem Wunsch zu dancken , auch nicht

nach und nach per mo < lum Lliuvionis , sondern

auf einmal , und zwar mulo on «roso , one -

reMiMv erhalten haben , und sich dazu erbitten

lassen ; weit davon , daß sie dieselbe durch Ge¬

walt undlchmpZtion erzwungen ? odertub - ve !

odreptiriL erschlichen , oder sich durch Kayser
ihres Hauses selbst zugeleget hatten »

Nunmehr ab er will die Sacke aufeinen Be -

weiß ankommen , daß die so hock gerühmte Os -

sterreichischen Vorrechtm von Kayser knävncs

in der That , und in oben beygebrachter Maß und

Beschaffenheit ausgefallen » Dann daß der

Nachgefsigkm . Kayser <! onciMonL8 dahin ge¬
lautet , ist klar , und wird vonniemand , auch dem

beneydendenHauffen selbst nicht wiedersprochen ,
vb er es gleich mit allerhand ungleichen Gedan¬
ken , und einer unnöthigen Bewunderung be¬

gleitet , oder nur für unmassigeLxrentiorieZ der er¬

sten priviieUen halten will , da sie doch in der That
bis auf ein oder andern Punct , nur deren deutli¬

chere Lxpretliones und veciMkiones ftynd . Es

bedarffhierzu ein mehrers nicht als die Lonces-
Lon offtgedachten knäerici LsrbLroÜL unter die

Hand zu nehmen , und zu durchgehen ; wozu wir

jedoch uns keines Oesterreichischm , sondern ei¬

tles andern , gantz unpartheyischen Exemplars
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bedienen , welches allschon bey fünffhundertJah - m

ren ber , und nahend von der Zeit , da die ^ ns - sic

sÄion darüber beschehen , nicht in einem Wrn - rv

ckel,von wannen sie etwajetzund erst unter zwer - in

felhafftem Glauben Herfür gezogen wurde , son-> gl

dern in dem ckromco ^uguttentt sub JNNO n 5 6. Ie-

für aller Welt Augen gestanden ; das wlr blöß - kll

lich anders bringen , und selbigen da und dort e,

einige Anmerckungen beyfügen wollen . Es ist

aber folgenden Lauts . . . . ^
In nomme8snÄL öc mä. vl6uT ^rinitstts . kn - V

6ericus ttivinä kavente clemenns ttomsn . lmper . vi

?ruL . tzuznguLM rerum commutZrio ex ,pts coc Le

porsli iniiüutione poLt 6rma conttttere vel ( W <ls

Lg au « leZaiiter geruntur , nullä valeam reirZ - k-

«zttone convelli : ne gus tsmen potln eL rei

»ett - e clubietas , nottrg clebet imperislls auttton - dj

^8 pr - ecsvere . Igoverit erZo omnium ekriiu sjc

Imperiiaue nottri ttäelium prsefens LkZs, Sr ttic - H

celllurL pottenkss , gualicer nos Ljus cooperZms

«rariä 3 quo coslitus in terram psx ett Mlils bo - ar

mimbüs, in Luri3 ALnerzli ttztlsbonenü , in 1^3- gr

tiviMe 8. Virginis celebrata , m prseientis te,

multvrum relitziosorum Lc Qstkolicorum ? rinci - Hz

pum , litem L: controverlism , gu « inter cllleätit - gr

jimum pstruum nottrum » enricum Vucem ^ u - K

Ürire , SL cbarilKmum l ^ epotem nottrum tten - g,

ricum vucem Zsxonis - cliu sgikstL tun cle Ouca - w

W Lzvari - e, » 0L ^ lOVO rerminavimus . UI

Bis hieher reichet der Eingang des v. plomz - g,
N5,
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ch- tk , dl ' <ck dessen letztere Worte blOL kvlOOO

is - sick dasjenige , so dises Orts einer der merck -

in - würdigsten Umstanden ist, dargelegt , daß alles , so
»ei- in dem Erfolg derselben enthalten , zu dem Bee¬

rn - gleich gehörig sey, und desselben Partes kLemm -

; 6. jes constirmrt , demnach auch die krivilegis ein

Lß- kssentlsl - Stuck davon ausgemacht haben , und

ort ex trsnsaKione lirulo oneroto erhalten worden ,
i ist c ^ uoä Oux ^ uüriT retigusvit Ducatum La -

v » nL , guem itsrim in beneücium concellimur

?ri - Vuci Laxom ^ . vux gutem Lavari ^ resrAna -
>er. vit nobis ^ arckizm ^uliriX cum omni jure tuc »

or ^ A cum omnibus benekciis Cgu « guon -
rlzm kisrcbio Uuipoläus kabebgt , s Oucara

rei ^^Diser Passus begreifft das Hauptwerck und
wi- die Hauptschlichtung der Strittigkeit , daß nem -
ülli sich MarggrafHeinrich zu Oesterreich , brß dahm
üc - Herbog z' uBayren, sich aller seiner Rechten und
me Sprüch auf das Hertzogthum , und darunter
Ko- auch der Ober- Lehenherrlichkeit über die Mtarg -
^3- grafschafft Oesterreich , und die drey Grafschaff -
mis len , worinnen das damahlige Ober- Oesterreich
ici - bestanden , und wodurch dem heutigen der Grund
chh gelegt worden , verziehen und entschlagen , der
^u- Kayftx mit solchem Hertzogthum so fortHertzo -
en - gen Heinrich zu Sachsen , zugenahmet den Lo -

»ca- wen , belehnet , diser aber ebenfalls sogleich und

unverwendeten Fusses dem Kayser die Marg -
na - grafschafft Oesterreich , nebenst obbemeldten drey
m, Grafschaffren zurück gestellt , und sich ebener

C Weur
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Weis seiner und des Hertzogthums Bayrcnbis - ^
heriger Oberlehen - Herrlichkeit , Rechten und ^
Sprück darüber allerdings abgethan und bege- ^
den . Mehr angeregte drey Grafschafften , wa- h
ren zwar allschon vorhin unter einigen Marg - §

x grasen und bey der Marggrafschafft , jedoch von y
dieser unterschieden , und als absonderliche sj
Bayrische Lehen gestanden , welches alles in §
disem viplomzte etwas kurtz und dunckel aus -

gedruckt , Otto krilmKenlis aber deutlicher und h
umständlicher erzehlet , nemlich : Heinrich von jz
Oesterreich habe dem Kayser das Hertzogthum s
Bayren mit Überreichung siben Fahnen aufge- »

kündigt ; mit diesen sieben Fahnen hätte der
^

Kayser also fort Heinrichen den Löwen über das

gesamte Hertzogthum belehnet ; diser aber mit §
Rückstellung zweyer Fahnen an den Kayser §
Demselben ebenmäßig in commemi , sein Recht x
über die Marggrafschafft und gemeldte Bayri - z
sehe Lehen übergeben , und mit eben disen zwey c
Fahnen waren Heinrichen von Oesterreich so-

rhane Marck - und Grafschafften , nachdem ft h
zuvor zu einem Hertzogthum erhoben , aufgetra - ^
gen worden . btenricus ^ lsiornaruvucztumZs - j
vZriL per leptsm vexilla s/ ^rpemtorr ) religusvit . ^
( ) mbus minori trsäsclis ille äuobus ve- j
xillis XtZrebism Orlentalem cum Oomitakibu ! ^
sä esnäem ex anriguo pertinentibu8 reääiäik . ^
Lxinäe äe ezäsm X- lsrekis cum prsecliätis Oomi - ?

kstibus , guos rrsL fuiile äicunr , juäicio principiuei ^
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OucZrum kecik , eumgüs non solüm libi s//Mn ' cs
seä Le uxori cum 6uobuZ vexillis

eW trsöiäir . crt . c. 52. Welches letzte anzeigt , daß
wa- des neuen Hertzogen Gemahlin , eine Griechische

Kayserlr ' chePrinceffin , iimul » neL inveliittwsr -
den . Es ist aberleicht zu erachten , daß von den

"che siben Fahnen eine das Hertzogthum Bayren
^ selbst, als dasHaupt - Lehen , andere vier die ober¬
es - fehlte vier Marggrafschafften , wiederum eine die
unv drey Over- Oesterreichische durch die Zeit etwa »
^ m ein einiges Fahn - Lehen erwachsene Graf -

dum schafften , als des Reichs Affter Fahn - Leben , für -

l>Ê gestellt haben . Was die Deutung der Wenden
der gewesen, wollen wir andere untersuchen laßen .

das gutem in Noc fzÄo minui vicleskur konor
wil ^ tzloris öüeälMmi psrrui noliri : äe conlilio

lM Le juäicio - pnncipum , " Mlsäerlso illuün Duce
LoemiL lententism promulAsnte , Le omn . bus

s ^ robrmibus , Nsrckism ^ullri « in Ducsrum
commutsvimus .

) Das Diploms zeiget allhie an , dass die Erhe¬
ll l>r bungderVtarggrafschafftzueinemHertzsgthum
rtra - ^nir Wiifen und Willen des gesamten versamm -
^ jeten Reichs , und der Ursachen geschehen , da -

mitHeinrich von Oesterreich , bis dahin Hertzog
in Bayren , durch seine UeiiZnstlon , an seinem

"bui Ehrenstand keine Minderung litte . Dann daß
liail . yor Zeiten die Hertzogen vor andern weltlichen
E Reichs - Fürsten ( die so genannkeMnillerisles ,

oder Reichs - Ertz - Aembter ausgenommen )
0u - '

C s bey
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bey nahe allen / vi ipüus rimli Zc poreüakis den ^
Vorsitz / und sonsien grosseVorrechtengehabt / ^

und von einer gantz anderen Art als jene gewesen : li

ist bereit hievorn erwehnet . Welches dennstott- s
gewähret/bis nach derHand aller Reichs - Stän « ^

deGewalt / aufgewiffeMaß derHertzoglichen / s
oder vielmehr dise / durch vexrenmt der Kay - ^
ser / jener gleich worden / und so dann obermeld « ^
ter Massen allerseiten in das heutige los cherri - i

wrii , mit demWeltbekanten derReichs - SLan - l

de Herrlichkeiten / und Privilegien / gegangen ist , l

Mit allhie angeführter Grund - Ursach sotha « '

ner Erhöhung / fallt auch osttgemeldtes Lnroni - '

con ^ugulienls mit . Mtü L. ein : Lr guia ejur - r

6em kllarckiomL msxna nobiluss , Lc mulra exi - ^
Aebst konelias , ut nomen Vucir non smikteret l

Lrc. Es füget aber eben selbiges zugleich noch eine ;
andere bey / nemlich : dieallzugrosse / und zuwei - ^
len gegen die Kayser und das Reich miß - brauch - ^

te Gewalt der Hertzogen zu Bayren etwas zu '

beschräncken . Lr ut vuces Lsvsri « MINUS '

clemceps contra Imperium superbire vslsrent . '

/Sr ^. Und bald hernach / «s EO n s6 . Lx guo
fztzko multum eti äiminutus konor Le potenria

'

vucum itavariL . Allhie wäre vii Dings anzu - '

führen / was für Mitte ! sich die Teutsche Kavser !

vor Zeiten angelegen seyn lassen / die noch immer¬

hin allzu unmaffige und gefährliche Macht der ,
Herbogen zu dampffen / welches llriäericus 6sr -

baroL acht und zwantzig Jahr hernach , da er
tten - !
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^ cnricum beyder Hertzogthümer zu

Bayren und Sachsen wieder zu entsetzen , ge -

müssiqet worden , und diselbe andern Häusern ,
alsdemPfaltz -Witterbachischen/UndFürsiltchen
Anhaltischen aufgetragen , meisterlich zu spielen
gewust , als denen er durch Erledigung der

Stifter , Erhebung der wolhäbigsien Stadt , zu

Reicks - unmittelbaren Städten , und gleichmäs¬
sige Malme Verunmittelbarung der Graff -

schafften , in 8umm3 mit Austilgung der Vog -

theyen , wo solche noch gewesen , wie auch der Le¬

bens-Herrschaften über die sonst unmittelbare

Reichs - Stände , auch der deuHertzogen elien -

kiJlaer gebührenden Heer - Folge , rc. die besten

Schwlngfedern ausgerupffet , und denen Her -

tzogthümern eine solche Gestalt gegeben , ^
daß sie

denen vorigen gantz nicht mehr gleich gesehen,und

die neue Hertzogm in der That und an sich selbst

bey nichts anderem,als den ihren Vorfahren >m-

meäisre zugeböreten Grafsckafften gelassen wor¬

den , aus welchen von dannen an , derNahme der

alten Hertzogthümer verblieben , deren Stuck

sie vorhero nur gewesen . Jedoch hat Bayern ,

so der Kayser Pfaltz - Grafen Ottoni von Scbey -

ren und Wittelsbach aufgetragen , durch Anfü¬

gung sothanerPfaltz ( das ist, ihme Pfaltz - Gra¬
fen angehöriger Grafschaften ; denn einige zu

solcher Würde oder Ambt eigenst gewidmete

Pfaltz - Grafschafften waren vorZeiten n>cht ) und

nachmaligerZuschlagung aller übrigen in Bayrn

gelegenen RechsGraf - undHerrschaffttn ( die zu
^ ^

C ; Orten -
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Ottenbura , Maxlrein und etwan noch wenig rZ

andere unmittelbare Reichs - Lehen ausgenom - tt

men ) sieb wieder zimlich empor , und in die heutige ^

don6stkntz erschwungen . Wieschwach hinge - ci

gen das Hertzogrhum Sachsen verblieben , zei« §
gst sich noch setzo . Und als durch Erlöschung n

offtgedachten Kaysers kriäsncipottenrat , auch g
die Hsrtzvgkhümer zu Franckm und Schwaben p
an das Reich erlediget worden : seynd mit ihnen ^
die uralte vier Teutsche Hertzogthümer diffeit L

Rheins vollend erlegen , und selbige Stände in st

gantz freye , aller Herzoglichen Gewalt entnvm - d

mene Reichs - Stande erwachsen , woraus der r

fteye Reichs - Ade ! entstanden . e

Im übrigen ob zwar der Kayser allhie anzu - r

deuten scheinet , ob wäre nur die Marggraft b

schafft , das ist , das Untere Oesterreich mirHer - - t

tzoglicher Hoheit begäbet worden : so verstehet t

er nebenbey dannoch auch das Obere Oesier - s

reich , und begmfft beyde unter dem einigen Na - c

men der Marggrafschafft , weilen sie bereit von 1

Alters hergleichsam wie ein einiger Cörper , um i
ter einem Haupt beysammen gestanden . So ^

zeuget Otto kritinZenlis in nächst angeführtem
'

seinem Tept : Lxincle cle eaäem Xt3rchi3 cum >

prseälKis Lomitstibus Oucskum fecit . Noch '

deutlicher aber das Lkronicon ^UKustenie , cit.
2. Imperzcor cle volunwte Leconsent ' u prin -

cipum in Lurjg KstisbonT brkitz lUsrcbioneM

p' potM lUsrckiZm ) ^utiriT ä jurisäiKione l ) u-
cis Lävsrjre eximenclo , Le guosäzm ei LomU
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LAUS6e 8JV3ri33öjunALn6c, , convetttt in vues -

tum , juclicisriam potentem krincipi ^ulirise 3k»

^ nssousgue söl ^lvZm prope ? 3t3vism , c>uX 6i -

ciwr Kocentels 5/ ? otte » ceü ^ protenöenöo .
^ n welchen wenig Worten verschiedene Merk¬

würdigkeiten enthalten , i . Daß die Marg -

grafschafft dem Hertzogthum mit gewisser ve -

penüentz verhasstet gewesen . 2. Daß die drey

Grafschafften , das ist , das damahlige Ober -

Oesterreich , sich nicht zu der Marggrafschafft ,
sondern zu dem Hertzogthum geschriebemdennsch
denen Marggrafen unter anderem Titul zugehö¬

rig gewesen. Z. Daß aus beyderley Landen nur

ein einiges Hertzogthum erwachsen , unerachtet

wegen ehemahligen Unterscheids derseloen , dre

beyderseitigeLand - Standeimmerfort , noch bis

Visen Tag zwey unterschidene Corpore verblie¬

ben . 4. Daß die in den HertzogLhümem begrif¬

fene Reichs - Stände , denen Herholn nicht mn

einer durchgehend - gleichen Maaß , Mdern mit

Unterscheid , botmassig gewesen , unddieMarg -

grasen bis dahin das Obere Oesterreich nicht nur

besagter Massen unter anderem Me ! als dre

Marggrafschafft besessen , sondern auch eine Min¬

dere Gewalt darüber zu üben gehabt , und dem

Hertzogthum Bayrn in Ansehen dessen mrt enge¬

rer Oepenrlentz , als über die Marggrasichasst zu¬

gethan gewesen . Dann wofern die Marg ^ ra -
fen einerley Ober - Gewalt über beyde Smcr ,

nenilich über die drey ob der Ens gelegene Gras -

schafften , wie über die unterhalb der Cns gelege -
C 4 » e
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neMarggrafschafft gehabt hatten : so hatte das (
Qkromcon nicht sagen können : luckcigrium PO. s
tellstem Princip ; ^ullriX Zb ^ nslo usgue Zcl s^!- r
V3M propö katävism protenäenöo Lcc. Daß i li
nemlich erst dazumahl des neuen Hertzogens , 1

Herzogliche MscliKion , sovorAlters/wiehier - j
aus erscheinen will , juäicigrig poleÜZIpkrexcLb (
lenuJm genennet wurde , über das Obere Oester - -?

reich , nemlich von der Ens bis an den Paffauer r
Wald erweitert worden ; als welchen Strich c
Landes die Marggrafen bis dahin etwa nur jure ^
domikum , blos zu Verstarckung ihrer Kräfften l

gegen die unversehens Einbrüche der Ungarn pol - c
liä - rt hatten . 5. Daß hingegen die Marggra - c

fen von Oesterreich , ungeachtet alles stsppotts r
und kclsnon , mit Bayern , und aller vepen - c

äsntz von d emselben , sie sey gewesen von was Art j

sie immer wolle / in der Nearggrafschafft oderUn - r

ter - Oesterreich , allschon langst vorhin , eine Her - l

Hogliche , oder doch der Hertzoglichen nahe bey - t
kommende Gewalt , esnöem nimiwm juclicia - ^

rism porettsrem geübet ; sonsten würde deren *

krotenlio dißmal nicht von der Ens , sondern
*

von der Mahr und Leyta anzufangen gehabt ha - l

den . 6. Daß einfolglich , wie bereit oben er - ^ <

wehnet , dieMarggrafen mehr , als die Grafen , !

und ein Stand mehr als der ander , gegen die l

Herzogliche Ober - Gewalt privilezirt gewesen. l
Um aber angeführten Ononis priLingenlis i

pJllum , wegen Ober- Oesterreichs , in etwas zu >

beleuchten , so ist kürtzlich zu wissen, daß die drey I

Graf -
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>as Grafschafften , woraus das Land damahls , als

) o- seines Anfangs / bestanden , vonUsriogenennet

yl - werden : Sre ^ r/Ms < DlKnd uttdGrießbüch .
saß: Deren erste liegt disseiten , als auf dem rechten

is , Ufer der Donau , hart auLder Ens , die andere

er- jenseiten , nehmlich auf dem Böhmischen Ufer .

Ein gewisser , bald darauf gelebter Hertzog von

er - Oesterreich , fo zuMelck reüciirt , und ein Oester -

uer reichisches LKronicum geschrieben hat , setzt noch

:ich eine vierte Grafschafft bey , Nahmens Peylstein »
nre Dise war hart unterhalb der Ens gelegen , kn -

ten ünZenüs sagt oben : ( ^ UOZ ( r7oMr ' MtW) » es rums

os- äicunr ; lasset alfo in mecho , ob die vierte damal

ra - auch darunter begriffen , oder vielmehr bereit

ws i vorher zu der Marggraffchafft gehörig gewesen ,
- n- Wie weit sich solche drey Grafschafften herauf ,
cht wärts erstrecket haben , giebt b- tingenUL wei¬

ln - ter zu vernehmen . Er spricht : die Oesterreichi -
er - scke hohe Borrmaffigkeit sey selbig mahl erstreckt

ey- worden von derE « s b: ? an derr pasi «- : ?; ' -

: l3- wsld so Rsrenzell ZEEwevde . Der

ren Paffauer Wald war ein Stück des Bayrischen

ern Nord - Walds , auf der B öhmischen Seiten der

) ü- Donau , und bekäme den Nahmen , paffarm ! cy

er - an der Jls , so gegen Paffau über in die Donau

m, Wt . Er reichte bis aufdie Rottet , fo ein Was -

die ser , welches ebenfalls jenseit aus demBohmi -

r. scheu Gebürg herab , und ungefähr gegen Effec¬
ts ding über in die Donau rinnet . Der Strich Lan -

zu des , so von solchemWasser durchstriechen wird ,

: ey hiesse die Rvtten - Zell , welcherNahmZell sewr «

ss- C s gek
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qer Landen nickt ungemein ist . Dre Grantzen

solchen Walds,waren anfallen Seiten ebenore -

jenige , soderKayserä . Uienricus dem Stuck des

Noröwalds zueignet , welches er anno 10 : 0. der

Abbtey Niedernburg in Passau gescheuert hat ;

und eben auch inner derselben wäre gelegen die

PaffauischeGraMafftundReichs - ck- erntormm
Mßgau , welche damahl von der Jls bis auf die

untere Müht langte ; einem Wasser , welches et¬

was oberhalb der Rottet gleichfalls in die Do¬

nau laufst . Nun wollen zwar einige Meisten ob

solche Grantzen von Ober - Oesterreich von bey¬

den Ufern des Strobms , oder nur von dem jen¬

seitigen , als wo beyde , der Passauer - Wald , und

die Rotte ! zu finden seynd , zuverstehen komme .

Weilen aber Otto kntrnAsnlls von der diffeltr -

gen Ens zu rechnen ansähet , so ist nicht zu zweif-

ten , sein Aeugnüß sey von beyderftitigen Ufern

zu verstehen , wo mit auch die Oesterreichs selbst

übersin kommen . So war auch der , fast ge-
. . . . Mnrckt

Efferding , selbiger Zeit ternrorirbwr Passauisch ,

bis erwehr als zweyhundertJahrhernach , durch

Tausch und andere Oompenlmlones , an die

Grafen von Schamburg , und bald hernach
durch Kaysers Oro ! i IV. Spruch , mit diser ge¬

samten Grafschafft ( so neben den , Stam - Hauß

selbst , meistens in Paussauischen Lehen bestünde )

an Oesterreich kommen . Bey so beschaffener

erstmaliger Enge des Ober - Oesterreichs , wurde

ihm derMhrm des Ländlems ob derLns

rr
kl
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zugelegt , so ihm auch nock lang verblieben / aber

bey seinergegenwärtigen Bewandnüß dem Land

groß Unrecht damit geschehen würde , maßen es

nach der Hand um mehr als das ^ iremmlsn -
rum gewachsen . Dises Wachsthum ist her¬
kommen erstlich durch incorponnmg beyder , rmr

Bayern eine Zeit strittig gewesener Grafschaff -
ten / Wels und Lambach , unter ^ Kenoprimo .

sodann auch etwan 82 . bis 92 . Jahr hernach /
obgemeldter Massen durch Zuschlag der Graf -

schafft Schaumburg . Wie aber das so genannte

Mühl - Bierri hinzu kommen / welches nach der

Hand in demPaffauer - Wald entstanden , und

von der Ober - und Unter - Müh ! den Nahmen

hat : solches stünde aus den Lausten der Zeit noch

auseinander zu lesen . Hiemitkommen wir wie¬

der aus das vip ! om3 kUiäenci LmbmonZ ? .

L,r eunäem Ducsrum cum omm jurs

pZtruo nollro tIZinrico , Lr prsenobil llim » uxo -

n suse Ibeorlors in beneiicium concellimus ,

pLrpetusli jure sgncientes , ut lpü 8c lwen eomm

polt eor inö tkerenter 6! u§ i6liL , eunäemDu -

cstum ^ uÜriL bXreöjtzrio jure 3 reFno kenrsm L

poÜläeMk . 8i sutem prseäiüus ! ) ux ^ulkrise

pstruus notier Lc uxor e; us sbsgue liberis äecei -

terinc : liberrstem bsbesnt eunäem OucscuM

sffeÄsnZj , cuicungue voluerint .

Unter vorigen lextibus des vlplomsris knae »

riciznr seyud die vier erste hie oben angeführte
Vergleichs - Puncten enthalten . Gegenwärtiger
aber begreifft den fünfften und sechsten , und m
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vönAGen klarenVeümnds , ausser , daß die h

Wort ( kLrecZitgrio jure » rezno teneznt ) E

LomksckÄion mit den obigen ( in benencium t!

concMmus ) zuinvoivixmscheinen. Dannwas a

erblich ist , streiktet mit der Lehenbarkeit ; und was o

Lehenbar , solches ist nicht erblich . Es rstaber der v

Vergleich hiezwischen leicht zu machen , daß nem - g

tich auf dem Hertzogthum allem die Lehenpsirch- d

t : ge Treue und Schuldigkeit halsten , rm ubri -

grn aber demselben alle Eigenschafften eines ei- ^

«enthumlichen Erbguts ( ausser deren , so das !

Lehen und des Reichs darüber vorbehaltene v

Rechten äellruiren könten ) gebühren solten . x
ätskuimus guogue , Uk null » MZZNL ve ! P3kvz i

perlonainejusclemvucztüs regimine , linevL - Z

cis conlenlu vel permistione sligusm jullitism l

prTlumZt exercere . l

Dise Worte drucken aus , daß niemand , ohne ,

Unterscheid des Standes , sich einer Oberherrü - i

chm lmisöiLkion , über seine etwann in Beznck i

des Herßogthums Oesterreich geleWie Guter
^

oder Unterthanen anmaßen soll . Denn das <

WsxL7 « Ma , kan allhie der alten Redens - >

Art nach , anderes nichts , als eben dasjenige >

seyn , so 8VM LompilZrore des Lkronici UM ^

weit hie oben , /rMcrana pütesta ; genennet wor - !

den , nemlich , wie an selbigen Orth bereit an¬

geführt , eine höhere , derHertzoglichen fastbey -

kommende Obrigkeit . Dann eine gemeine

Gerichtbarkeit durch ein Hertzogliches pnvile -

e um bey Erhebung eines Marggrafen zu Her -
tzoglr -
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die ! tzoglicher Würde mitzutheilen - wäre von schleck -
ine ter ktelevsntz gewesen . Auch war deren Mit -
um theilung von soviel weniger Nothwendigkeit ,
>as gls die Marggrafen zu Oesterreich über dasLand
- as ob der Ens , gua Lomites , ohne Zweifel allschon
der vorhin dergleichen gemeine Gerichtbarkeit her -
M- gebracht hatten . Wie nun derowegen daselbst ,
ich- tzas Worti ' ttäicMa etwas höheres an -
m- deutet : also thut auch diß Orts , das Wort Irr -
ei- Ma . Dannenhero auch der Fürstliche ^ Ulkor

) as der ^ lonumentorum kaäerbomenstum , ex kri »

eNL vilegiis OsnabruAenlibus cslcl operis säjeKs ,
. per verba erweiset ,
rvz daß den Bifchoffen zu Osnabrück die Weltliche
) L- lunsäiüion bereit von Larolo ertheilet wor -
ism den . Die hohe Landsbottmaffigkeit , scheinet

dazumal durch nichts anders ausgedruckt wor -

hne den zu seyn , als durch die hohe Gerichkbar -
rli - keit , oder wenigst ist dise juclicisris porettas ,
irck Le jus juttinam exercenäi deren fürnehmster
rter Theil gewesen- also , daß , welchen Orts dise hohe
) as Gerichtbarkeit , eben alldort auch die übrige jura ,

ns - damaliger Hähern Bottmaffigkeit gefunden wor -

>ige den . Auch könte man mit Grund sagen , wo die

M- Oesterreichs nicht schuldig gewesen , fremde Ge -

or - richtbarkeit zu leyden : sie noch viel wenHer schul -

an - dig gewesen waren , eine fremde höhere Bottmas -
ey- sigkeit zugedulten . Dises kommt doch aljozu -
ine nehmen, daß deswegen keiner derjenigen , so vor -

iie - her einer Gerichtbarkeit allda bemächtigetgewe -

>er- sen, deren dadurch verlustigt gangen , sondern er

gli- d « k
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hat sie ohne drittel von denneuen Hertzogen , und

dessen Ober - Gericht , und Ovrr - Bottmässtg -

keit darüber zu erkennen gehabt . Freylich ha¬

ben gewisse Stände des Reichs dadurch gelit¬

ten . Es wäre aber selbiger Zeit ein andere kr -

cies rerum , und das sogenannte vominjum

Lminens Impem , villeicht von andern Kräffttn
als diser Zeiten .

vux vero /iuüriL ZLvucstusuo sliuö lervi °

tiumnori klet lmperio , niti guoä säLungs , qu »Z

Imperator prsstxerit , in Lavaris venim ; null am

ouogue expeclitionem 6ebeal , nili körte guam

Imperator m re §na vel provinciaz ^uliriL vicmss »

oräinaverit .

Wann das allhie gestellte Wort len . ' itium ,

dem aemeinenLaut nach , nur für einen Dienst ,

das ist , für einen Anschlag und Leistung an Volck

oder Geld ( welcher Letzte jedoch selbiger Zeit rm

Reich wenig oder gar nicht üblich gewesen ) zu

nehmen stünde : würde die gleich darauf folgen¬

de Äußnahm , wegen Erscheinung auf gewissen

Reichs - Tagen allerdings überfiüfstg und unge¬

reimt gewesen seyn. So will dann der wrmmus

so vil diß Orts sagen , alsM - it « ; , wo¬

durch vor Zeiten allerhand Art von Unterwürf -

fiakeit ausgedruckt worden » Und hiemrt wil ! er¬

scheinen , daß wie bereit mehrmal Erinnert , die

Lertzogen zu Oesterreich inKrafft diser

mtion , ausser einer Lehen- pfiichtiAenTrew gegen

das Reich , und Erscheinung auf Neichs - Tagen ,
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M
! so etwcm in die Nahe verlegt , nebenst ebenfaW

jg- in der Nähe sich ereigenden Kriegs - Zügen , ande -

)a- rerReichsMepLnäentz meistens entbunden / und
in ststum paulo minÜL , qusm socialem gesetzt

^z. worden . Daher sagt auch das Privilegium des

IM Kaysers : ( ^ uoä Öux ^ustriL , guibusvir subst -
äiis , seu stzs ) servitiis tenekur , nec ' elle riebet
obnoxius 5. k. Imperic, , rieccuiguam alter, , nist

^ ea 6e sui arbitrii Lcerir iibettare . Und bald her -
nach : krTterea , guiclguiä Oux ^ ulrriK in rerrig
suis , seu äistri6libu8 luis teceril vel üamerit , koc

E lmperator » negue alia potentia , moöis 5eu viis

guibuscungue , nonciebetin sliuci , czuoguo mo -
so impotterum commutare . Es hindert nichts ,
daß eine so grosse Sache mit so wenig Worten

^ ' auf das Pappier gebracht worden ; weilen sol -
Ü// ches der Alken Stylus gewesen . Auch ist es so vil

weniger beftemdens würdig , als es im Reich be -
ikn reit langst vorher nicht ohne Exempel war / zwar
^ nicht unter Ständen Teutscher Nacion , unter

^ weichen die Oesterreicher diserArt die einige ge -
--en wesen ; sondern ausser deren , an den Königen
3 ^ inDännemarckundPohlen , und deren damals

noch Hertzogen , bald darauf aber Königen in
vb- Böhmen ; welche wann man es in Grund be -
ich- stehet , nur mit einer fast allerdings gleichen Art

^ der blossen Lehen - Bürd , und Erscheinung bey
dre theils Reichs - Tägen , auch mitZuzug mit Volch
!u- an dem Reich behängen . So wird solches auch
gen die nachgefolgt ? Kayserliche Besreyungs -

Brief
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Brief besichtiget^ so dWersten Erklärungen in s>re

sich kalten , und wie die Mißgünstige selbst nicht ^
in Abrede stellen , auf eine fast mehr in erner üb,

Bündnüst , als vollkommener Unterwurffrgkeit » m

bestehende vepencjentz lauten . Dannenhero sm

auch Sevennus cle XionrAmbano freylich wohl Ev

nicht allerdingsunrecht daran seyndärffte , wo er sie-

urtheilt , daß das Haust Oesterreich , wann es l -ch

an seine Privilegia halte , dem Reich mit einem co

schlechten mehr , als der blossen Lehenbarkeit , und auj

mehr in fsvoräbil wuL als ocliolis , mehr ran HOLM wa

socius Ltgne LgU3l >8, als tanguLM subjeÄu8 sc den

subckrus zuverwand sey. Hingegen aber eytert LZr

seine vergällte Dinten all zu heßlich Herfür, wann Im

erinv - cliX czu » vorgiebt , dieOesterreicher hak- me

ten sich mit solchen Freyheiten und Vorrechten , Ich

selbst zu besagten End versehen . Dannenhero ma

er auch einig und allein Lsroll v . privlleZmm vor auj

die Hand nimmet , und dem Leser fürhalt ; eben V

als ob selbiger der erste , oder der einige gewesen M

wäre , dem sein Srtz - Hauß die Sach zu dancken bet

hatte , dessen sich doch dises in wenig anderem um

aus feinen knvileAis zugesreuen hat , als wessen che

es bereit zwey , drey , und nahend vierhundert te ,

Jahr vorher , durch die Kayser des Schwäbi - ten

schen und Lutzelburgischen Hauses habhaffk ge- Le

wesen . Auch äussert sich des cle ^ o ^ 3mb - ,no

schlechte Aufrichtigkeit in deme , daß er den Leser Ar

bereden will , die Oesterreicher hatten alle ihre W

krivllLUL mit Vorsatz dahin eingerichtet , m ub, ro>
slleriuL
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n m sltenus ( //MM kmpersroris 2utkori ! 3-

jcht tem sgnolcere öjsplicest , ttstim äicere gue - mt,
uer 6bi cum 6ermZnico Imperio nibil negotii eile ,
keit 3Ut lZItem le non niü preczrio Le cjusntum Ipüs
>ero smäest , kiHeÜarem Impemtoris sgnolcere .
>ohl Eben als ob schon der Primus scguirens , der er -
0 er sie Hertzog Heinrich von Oesterreich ,bey seinem
sich Vergleich mit kriäerico Larbarossz und tteirm -

lem co h- eone . Anschlage gemacht hatte / das Reich
md aufsich , oder seine Nachkommen zu bringen , und
! sm wann solches nicht angienge , demselben alsdann
! sc den Kauff aufzukünden ; oder , als ob kristericus

kert ksrbsroL ihm darin » hätte fügen und zugefal -
mn len seyn wollen ; oder , als ob sie etwann getrau -
at - met hätten , daß das uralte Hertzoglicke Elsassi¬
en , sche Haust,damahligerGrafen zuHabspurg,der¬
er » maleinst zum Ertz - Hertzogthum Oesterreich , und
vor auf den Kayserlichen Thron gelangen würde ,
den Vielmehr hätte dem 6e ^ konTambsno nach sei¬
fen ner Profession » und Erfahrenheit in Historien
ken beygehen sollen , daß , da die Bahnen , Polster ^
em und andere des Reichs , vor Zeiten auf eben so! «
sen che Art privilegirte Stände , oder Zugewand¬
ert te , unter dem Vortheil sothaner ihrer Freyhei -
ibsi ten , und der gefolgten grossen Verwirrungen
ge- Teutschlandes,wie auch des langwirigen mrer
mo regni , sich vollend vom Reich abgelediget ? die

:ser Aufrichtigkeit der Oesterreicher so viel höher zu
hre schätzen, und zu preisensey , mit deren sie immec -
ubi fort bey dem Reich beständig verbleiben , mit
im D dem -
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demselben treulich heben und legen , auch mch -
als sie vielleicht vi privilegiorum schuldig gewe¬

sen , für das gemeine Beste beytragen und leistch
und sich um dessen willen,mehr als einm ahl mGe-

fahr / und fast auf die Spitze der ^ umsetzen wol¬

len,und sothanen Willens annoch beständig le-

den . Ich eile zum Beschluß des Oiplomam .
und erinnere kirchlich nur dieses noch , daß , wam

die Oesterreicher etwa nicht nur in Lehens , son¬
dern in noch ein und anderen Fällen des Reich

hohem Gericht verhafftet seyn würden : solches
doch deren Inäepenäentz im übrigen nichts Ltt-

uachtheiligen tönte , wie dann der cleXäonrgm -
bsno den Anschlag an einem andern Ort selb!!
also giebst : LoLrceri gutem per retiguos sociua

enormiter in leges toeösris peccgntem polte,
compluribus gmisjuis Lr recentibus exemxls
contlst . c. 4.

Im übrigen endigt der Kayser seine Conces¬
sion folgender Gestalt : OcLterümut bsec noüu

ImperigliZ conlbtutio omni sevo rstg Lc incon -
vulsg permsnegt , prselentem incle pgZinW
ccmscnbi , Lr liAli nottri impreltione muniri

stiltimus , säbibiliZ teliibus iäomeis , czuonilil
nomins tunt KZec: kiliZrinus ^cjuilefenlis ?Z-

krisrebg , Lberbsräur ^ rcki - LpitcopuZ 8g>i8bm-

Unüs , Otto Lpitcopus kriti ntzenlis , Oonraclus

Lpitcopus , kgmberAsnfiz , kggrtmanus Kgtisbo -
nenk ^ Lc IHäennnus Lpitcopus , Vominu !
X̂ elsto , vux Oonrgäus trätet Impergtnris . kri-

stecicur ülius KsZiZ Okumsäi , ttermannus VM
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LsrinrbiL » Xtgrckio klnZelbertus 6e lllris , Xtsr -
cbio Albertus cle psäem , Diepolclus , filsinri -
cus ks ?3tinu8 Lomes äe ktkeno , Lr frster ejus
kkiöericus , Lr s' ii gunm plures . Ziznum Voml -
nissn6eric ! Komsni Imperstoris in viKillswi . KZc»
Keinslclus Lsncellsrius vics ^ rnoläi Xiogumi -
nentis Lpiscopi Lc ^ rcki - Lsnceüsri recognovi ,
regnsnte Domino kriäerico kowsnor . Impe -
rsrore in Lbriüo . Damm Kstisbon « XV. Lsl .
OÄ . InäiÄ . IV. DominicL lncsrnLtiom ' s L.
DV! . snno regni ejus guinto , lmxerü vero le -
cunäo keüciter . ^ men .

So viel ergiebt das Diploms oder die Oonü ^
tmio knäerici ,wie er es sechsten nennen wollen ,
woraus die an ihrem Orth angeführte acht Ver¬
gleichs - Puncten , hoffentlich zu Genügen erwie¬
sen. Im übrigen bin ich nicht unwissend , daß
unter denen - Oesterreichischen ^ rivilsMn noch
ein anders dieses knäerici LsbsroL Diploms ,
unter eben dem Dato als dieses unsrige , worin -
nen aber die ertheilte kssvileZis etwas breiter
verfasset , zu finden sey . ^ch halte selbiges sey
eigentlich der Freyheits - Brief , dieses gegen¬
wärtige aber nur die Bestattigung des ge¬
machten Vergleichs gewesen . Ich habe mich

dieses Letztem , wie oben bereit berühret , so
viel lieber bedienen wollen , weilen es aus kei¬
nem ^rcbivio genommen , so einer Partheilich -
keit , auf was Weis es immer wolle , verdäch¬
tig werden tönte , sondern aus einem unpar -

D L rhru «
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theyischen Lkronico » dessen dompüJtor weder

dem alten , noch dem heutigen Hauß von Oe¬

sterreich , mit Pflicht oder Unterchanigkeit zuge¬

than gewesen , und worinnen es etlich hundert

Jahr her aufbehalten , und endlich zu Anfang

dieses Leculi von ^srguaröo kwbero , an das

Licht gegeben worden , und in lubtisruis all

dasjenige begreifst , und darthut , was die

nachgefvlgte LonceKones und Connrmstio -

nes meisilich nur mit mehrern Worten beleuch¬

ten . Und dahin ftyNd die kkivilegm kricierici

H. kuäolpbi I. Oro ! » IV. Sigismuncli , kriöe -

rici IV. und Lgroli V. zu ziehen . Es Wird sich
solches einem jeden , mittelst geringen Unterjü -

chens , für Augen legen , Massen dann unter

andern , daß die Hertzogen für niemand , als

ihren eigenen Vasallen , die sie willkührlich
niedersetzen , wann sie in Recht - Sachen be¬

langet werden / Red und Antwort zu geben
schuldig, ( so gleich wohl auch Vsrbzrossz seinem
krivileKio allbereit inierirt hat ) wie auch das

) us non evocgnäi kubilltos , und die Gerech¬
tigkeit Zoll in ihren Landen anzulegen , am End
für anders nichts , als für eine leguelsm , An¬
hang und Anzeige einer etwas mehr , als sonst
im Reich herkömmlicher Souveränität zu hal¬
ten seynd. Daneben ist jedoch hie und da , eine
würckliche ^ mplistio mit unter gelösten , deren
fürnehmste , und merckwürdigsie vielleicht dar¬
innen bestehet , daß kriclericus LarbsroM in
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>er dem vorangezogenen breiteren viplomste , die
>e- ertheilete prrvllegm auch auf diejenige Lander er -
; e- strecket , so die Hertzogen von Oesterreich gu?. -
ert iicungue tim ! o legirimo an sich bringen , und
ng dem Hertzogthum zuschlagen , und mcorpori -
as ren wurden , knäencus N. aber weiter gegan - »
all gen , und sie nahmentlich , und m ihecie über
die Steyr und Crain , in Zenere auch über alle
o - und jede Fürstenthum und Lander , so die
ch- Hertzogen von Oesterreich an sich bringen ,
äci vb gleich nicht zugleich dem Hertzogthum in¬
te - corporiren würden , erweitert . Solchem
' ich Laut seynd alle Nachgefolgt , so Oesterrei -
su- cher , als anderwärtige Kayser in ihren con6r -

ter mniombus nachgegangen , aus denen des kri -
als ösriei ni . feine " mit aller sieben Chur - - Fürsten
ich specig ! Oiplomsubus und Lonlens befestigt
be- worden . Unter solchem iji auch Königs Geor -

>en gen von Podiebrad seiner erfindlich , zur Anzeig ,
em Laß die Könige in Böhmen , noch dazumahl ,
,as wohl in etwas mehr , als blossen Kayserlichen
ch, Wahlfallen,beymReich zureden gehabt . Bald
nd nach Anfang gegenwärtigen Reichs - Tags ,
ln - haben die damahls glorwürdigst - regierende

nst Kayserliche Dkajestät unterschiedliche OnKmz -
al - lis ermeldter Privilegien und Lon6rmsriünen ,
ine aus dero ^ rcbiv erheben , nach Regenspurg
: en bringen , dem damahligen Churfürsten Johann
,x - Philippen zu Mayntz sck recoAnolcensum
in ( wobey alle 5iZna und 5iM annoch unver -

em D z fthrt



24 Dsr » de « m? nv . des Ery - H auß Gesteh
sehrt befunden worden ) fürlegen , durch dessen
Cantzler vicilmiren , und sodann endlich durch
den Druck publiciren lassen ; welches Viäimus ,
wir dann dieser Historischen Anzeige in gegen¬

wärtiger derer viredter Auflage,dem Le¬

ser zu Lieb, haben beyfügen
wollen .

ERDE .
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